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Wichtige Hinweise zum « Sicherheitszonenplan OeREB » 

 

 

 

Die im ÖREB-Kataster dargestellten Perimeter repräsentieren die von der Ei-

gentumsbeschränkung belegte Fläche. Die geltenden Höhenbeschränkungen 

der betroffenen Parzellen können der elektronischen Kopie des gültigen Sicher-

heitszonenplans entnommen werden. 

Eigentümern eines Grundstücks in unmittelbarer Nähe einer Sicherheitszone 

wird empfohlen, die zugehörige Rechtsvorschrift zu konsultieren.  

Massgebend ist im Zweifelsfall immer der genehmigte Originalplan. Dieser kann 

nach Voranmeldung beim Bundesamt für Zivilluftfahrt eingesehen werden. 


